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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.10.2020 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Anfrage 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel vereinbarte mit elf Oberbürgermeistern in einer Videokonferenz 

am 9.10.2020 folgende Maßnahmen zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Covid-19-

Virus vereinbart: 

 

Maßnahmen zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Covid-19-Virus: 

 

1. Spätestens ab einer Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer 

Woche entsendet das Robert-Koch-Institut Experten auf Bitten der jeweiligen Stadt zur 

Beratung in die Krisenstäbe der betroffenen Großstadt. 

2. Spätestens ab einer Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer 

Woche entsendet die Bundeswehr Experten auf Bitten der jeweiligen Stadt zur Beratung 

und Koordinierung benötigter Unterstützungsleistungen des Bundes in die Krisenstäbe 

der betroffenen Großstadt. Den Städten ist wichtig, dass die Unterstützung bei der 

Kontaktnachverfolgung durch die Bundeswehr möglichst durch längerfristig eingesetztes 

Personal erfolgt und die Rotationszeiten entsprechend verlängert werden. 

3. Die Großstädte ergreifen ihrerseits organisatorische Maßnahmen, um den öffentlichen 

Gesundheitsdienst mit geschultem Personal für die Kontaktnachverfolgung zu 

unterstützen. Dabei kommt die Abordnung aus anderen Verwaltungsbereichen genauso in 

Frage, wie die Schulung und der Einsatz von Studierenden oder anderen Freiwilligen. Der 

Bund wird mit der Hochschulrektorenkonferenz darüber sprechen, wie ein verstärkter 

Einsatz von Studierenden so umgesetzt werden kann, dass daraus keine Nachteile für den 

Studienerfolg erwachsen. 

  

 

Fraktion AfD, Herr Aust 
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4. Kommt es im öffentlichen Gesundheitsdienst einer der Großstädte absehbar oder 

tatsächlich zu einer Überforderung im Bereich der Kontaktnachverfolgung, teilt sie diese 

Einschätzung auf dem zwischen Bund und Ländern vereinbarten Verfahren mit, damit 

personelle Unterstützung von Bund und Land geleistet werden kann. 

5. Spätestens ab einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer 

Woche werden umgehend besondere Beschränkungen erforderlich. Dazu gehören 

insbesondere Erweiterungen der Pflicht zum Tragen einer Mundnasenbedeckung, 

Einführung von Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum und ggf. die Einführung 

einer Sperrstunde und/oder Alkoholbeschränkungen für Gastronomiebetriebe sowie 

weitergehende Beschränkungen der Teilnehmerzahlen für Veranstaltungen und 

insbesondere für Feiern, auch im privaten Rahmen. 

6. Die Großstädte ergreifen ihrerseits organisatorische Maßnahmen, um die Ordnungsämter 

zu entlasten, damit zur Einhaltung der Corona-Verordnungen eine hinreichend hohe 

Kontrolldichte gewährleistet werden kann. Ebenfalls sollen die Ordnungsbehörden die 

Gesundheitsämter bei der Überwachung von Quarantäneanordnungen unterstützen. Bund 

und Länder werden kurzfristig darüber beraten, wie Unterstützung auch durch die 

Bundespolizei und Länderpolizeien geleistet werden kann. 

7. Eine besondere Herausforderung stellt der Schutz vulnerabler Gruppen dar. Deshalb haben 

die Großstädte je nach den lokalen Gegebenheiten für die Krankenhäuser, Pflegeheime, 

Senioren- und Behinderteneinrichtungen besondere Schutzvorkehrungen ergriffen. Dabei 

wird stets berücksichtigt, dass die jeweiligen Regelungen nicht zu einer vollständigen 

sozialen Isolation der Betroffenen führen dürfen. Bei steigenden Infektionszahlen werden 

diese Maßnahmen entsprechend angepasst. Der Bund wird durch die neue Testverordnung 

sicherstellen, dass die Kosten der seit kurzem verfügbaren SARS-CoV2-Schnelltests für 

regelmäßige Testungen der Bewohner bzw. Patienten, deren Besucher und das Personal 

übernommen werden. Die verfügbaren Schnelltests sollen prioritär für diesen Bereich 

eingesetzt werden. 

8. Kommt der Anstieg der Infektionszahlen unter den vorgenannten Maßnahmen nicht 

spätestens binnen 10 Tagen zum Stillstand, sind weitere gezielte Beschränkungsschritte 

unvermeidlich, um öffentliche Kontakte weitergehend zu reduzieren. 

 

 

Es wird hierzu um Beantwortung der folgenden Fragen gebeten: 

 

1. Welche Relevanz hat diese Vereinbarung für Erfurt? 

2. Welche Maßnahmen werden aufgrund dieser Vereinbarung vorbereitet? 

3. Konnte sich Erfurt, obwohl Herr Oberbürgermeister Bausewein zur Konferenz selbst nicht 

eingeladen war, im Vorfeld der Konferenz einbringen und wenn ja, wie? 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

14.10.2020, gez. i. A. xxxxxxxxx 

Datum, Unterschrift 
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